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Dans ces conditions, nous arrivons à la conclusion qu’il serait inopportun d’in
sister pour entamer des négociations qui n’aboutiraient à rien ou auraient, dans 
l’éventualité la plus favorable, un résultat médiocre et qu’il vaut mieux laisser la 
la question intacte pour la reprendre au moment favorable.

Vous voudrez bien, en conséquence, surseoir jusqu’à nouvel avis, à toute 
démarche tendant à intéresser le Foreign Office à la conclusion d’un traité de con
ciliation, de règlement judiciaire ou d’arbitrage entre la Suisse et la Grande-Breta
gne.

Nous vous saurons gré, toutefois, de ne pas vous désintéresser entièrement de 
la question et de nous signaler, dès qu’il sera venu, le moment propice à de nou
velles ouvertures4.

4. Vgl. Nr.503.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 24. Juni 19251 

1366. Handelsvertragsunterhandlungen mit Österreich

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 23. Juni 1925

Nachdem im April dieses Jahres die erste Lesung eines Handelsvertrages zwi
schen der Schweiz und der Republik Österreich in Zürich beendet worden ist, 
wurden die Verhandlungen am 18. Mai in Wien wieder aufgenommen und mit 
einer Unterbrechung von ca. 10 Tagen, während welcher Zeit sich die Unterhänd
ler zur Besprechung eines Handelsvertrages mit der Tschechoslowakei nach Prag 
begaben, bis zum 20. dieses Monats fortgesetzt. Mit Rücksicht darauf, dass die 
Verhandlungen nun in ein kritisches Stadium eingetreten sind, legte das Departe
ment Wert darauf, mündlich genau unterrichtet zu werden, um dem Bundesrate 
Anträge über die den Unterhändlern zu erteilenden letzten und endgültigen Wei
sungen vorlegen zu können. D a ohnedies Herr Oberzolldirektor Gassmann schon 
am 17. dies vom Chef des Finanz- und Zolldepartementes vorübergehend zurück
berufen worden ist und sich Herr Professor Laur im Aufträge des Bundesrates an 
den internationalen landwirtschaftlichen Kongress nach Warschau begeben hat, 
so benützte das Departement die so entstandene Lücke in den Verhandlungen da
zu, die Herren Direktor Stucki und Dr. Wetter zur mündlichen Berichterstattung 
und zu Besprechungen mit den Interessenten für einige Tage in die Schweiz kom
men zu lassen. Gestützt auf die erhaltenen mündlichen Berichte lässt sich heute 
über den Stand der Verhandlungen folgendes mitteilen:

1. Abwesend: Häberlin.
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Die grosse Schwierigkeit, welche für die Delegation bereits in Zürich im Fehlen 
eines schweizerischen Generaltarifes zutage trat, hat sich anlässlich der zweiten 
Lesung noch besonders stark fühlbar gemacht. Die Schweiz soll von Österreich 
im Interesse ihrer Exportindustrien sehr vielgestaltige und zum Teil beträchtliche 
Herabsetzungen seines heute geltenden Zolltarifes verlangen und ist anderseits 
nicht in der Lage, auf einem Generaltarif entsprechende Zollzugeständnisse zu 
machen. Die Schweiz kann im wesentlichen nur die Beibehaltung des gegenwärti
gen Zustandes anbieten und gibt damit naturgemäss der österreichischen Delega
tion und Regierung nicht in genügender Weise Gründe an die Hand, um ihre In
teressenten von der Notwendigkeit und Nützlichkeit eines Handelsvertrages mit 
der Schweiz zu überzeugen. Es ist den schweizerischen Unterhändlern immer und 
immer wieder dieser Umstand vorgehalten und darauf hingewiesen worden, dass 
auch Bindungen des gegenwärtigen schweizerischen Gebrauchstarifs für einen 
kurzfristigen Handelsvertrag von einem recht beschränkten Werte seien, da ja  bis 
zum Inkrafttreten des neuen schweizerischen Generaltarifes noch Jahre vergehen 
würden, d. h. eine längere Zeit, als für welche bei den heutigen Verhältnissen ein 
Handelsvertrag überhaupt fest abgeschlossen werden könne.

Dazu kommt eine weitere Schwächung des schweizerischen Standpunktes, die 
daher rührt, dass die Ausfuhr von schweizerischen Waren nach Österreich in den 
letzten Jahren und übrigens auch in den ersten fünf Monaten, die seit dem Inkraft
treten des neuen österreichischen Tarifes schon verflossen sind, ganz bedeutend 
grösser ist, als die Einfuhr österreichischer Waren in die Schweiz. D araus ergibt 
sich ohne weiteres, dass der Schweiz an der Aufrechterhaltung des bisherigen Z u
standes, insbesondere an der Meistbegünstigung, weit mehr liegen muss als Öster
reich, d. h., dass dieses weniger Ursache hat, das Scheitern der Verhandlungen zu 
befürchten, als die Schweiz.

Endlich ist darauf hinzuweisen, dass die wirtschaftliche Lage der Republik 
Österreich bekanntlich sehr unerfreulich ist und dass dieser Staat, nicht zum min
desten auch auf Veranlassung des Völkerbundes hin, gezwungen ist, angesichts 
seiner bedenklichen Finanzlage den Zolleinnahmen die grösste Aufmerksamkeit 
zu schenken. Verschiedene der wichtigsten schweizerischen Begehren um Herab
setzung der österreichischen Zollansätze finden deshalb in den dortigen Finanz
bedürfnissen den hartnäckigsten Widerstand. Dies bezieht sich insbesondere auf 
Schokolade und Uhren, wo nach österreichischer Aussage ausgesprochene 
Finanzzölle geschaffen worden sind. Mit bezug auf andere wichtige schweizeri
sche Exportwaren ergeben sich die gleichen Schwierigkeiten, die heute alle S taa
ten der Einfuhr von sogenannten Luxuswaren bereiten, so z.B. für Seide und Stik- 
kereien.

Unter Würdigung dieser Umstände erscheint es nicht verwunderlich, dass 
Österreich einem Staate gegenüber, nach welchem es verhältnismässig sehr wenig 
ausführen kann und der ihm keine Verbesserung des bisherigen Zustandes zu bie
ten in der Lage ist, in seinen Zugeständnissen sehr zurückhaltend war. Eine ganze 
Reihe von Positionen der sehr umfangreichen schweizerischen Begehrenliste sind 
zwar bereits in annehmbarer Weise erledigt. Immer mehr verdichten sich aber die 
Verhandlungen naturgemäss auf einige der für die Schweiz wichtigsten Gruppen,
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d .h . au f K äse, Schokolade und kondensierte Milch, sodann Seide, M aschinen 
und Uhren. D a die U nterhändler bis je tz t ihre ursprünglichen zum  Teil sehr be
trächtlichen H erabsetzungsforderungen nur wenig erm ässigt haben und Ö ster
reich bis je tz t bedeutende Zugeständnisse nicht gem acht hat, so sind die Differen
zen in diesen wichtigen G ruppen noch gross. / . . . /  2

Besondere Schwierigkeiten bieten die Positionen der G ruppen M aschinen und 
A pparate, sowohl elektrische wie andere. O bschon die U nterhändler sich au f die 
für die Schweiz wichtigsten Spezialitäten beschränkt haben, so ist doch ihre Be
gehrenliste wegen der Vielgestaltigkeit der schweizerischen Produktion noch sehr 
beträchtlich. Ö sterreich erklärt, es könne unmöglich der schweizerischen M a
schinenindustrie wesentliche Zugeständisse m achen in einem Augenblick, wo es 
mit dem auf diesem Gebiete viel stärkeren und wichtigeren D eutschland Verhand
lungen aufnehm en wolle. Allerdings wurden bei einigen wenigen Spezialitäten Z u
geständnisse gem acht, im grossen und ganzen aber nur die Bindung der au tono
men oder bereits vertragsm ässig festgesetzten Zölle angeboten. Ein weiteres Ent
gegenkom m en von Bedeutung dürfte nicht zu erzielen sein.

Was endlich die U hren anbelangt, so sträubt sich, wie schon gesagt, das öster
reichische Finanzm inisterium  gegen jede M inderung der an und für sich sehr 
hohen Zölle. Bis je tz t sind auf den Stückzöllen A bstriche von durchschnittlich 1 
bis 1 Vi K r. gem acht worden. Eine kleine Erhöhung der Zugeständnisse hoffen die 
U nterhändler noch erreichen zu können. Es ergäben sich alsdann Uhrenzölle, die 
höher sind als diejenigen des Vertrages mit Italien, aber niedriger als die mit Spa
nien vereinbarten. N ach Ansicht der U hrenindustrie wäre die A nnahm e dieser 
V ertragssätze einem vertragslosen Z ustand natürlich doch bedeutend vorzuzie
hen.

Die zahlreichen übrigen Positionen und Positionengruppen der schweizeri
schen Begehrenliste brauchen, weil sie nicht von ausschlaggebender Bedeutung 
sind, hier nicht besonders aufgeführt zu werden. In den meisten Fällen sind befrie
digende Lösungen erzielt worden, andere Begehren m ussten herabgem indert oder 
fallen gelassen werden.

2. Es fo lg t eine S k izzieru n g  der noch bestehenden D ifferenzen. Den ersten Punkt bilden die land
wirtschaftlichen Positionen. Zu den Textilien w ird  anschliessend verm erkt: Im Handelsvertrag, 
den Österreich mit der Tschechoslowakei abgeschlossen hat, sind für gröbere Baumwollgewebe 
die autonom en österreichischen A nsätze ziemlich stark herabgesetzt worden, was der Schweiz in
folge der M eistbegünstigungsklausel ohne weiteres zugute kommt. D a in diesen Warenarten die 
Tschechoslowakei an Bedeutung die Schweiz weit übertrifft, so  sind weitergehende Begehren glatt 
abgelehnt, dagegen ist nach sehr hartnäckigen Verhandlungen doch die Bindung der tschechoslo
wakischen Vertragszölle gegenüber der Schweiz zugesagt worden. /... /  Im grossen und ganzen ist 
also zu sagen, dass für Baumwollwaren ein befriedigendes Ergebnis erzielt worden ist oder doch  
ohne grössere Opfer erzielt werden kann. / . . . /  Dagegen bestehen mit Bezug auf die Seidenwaren 
/ . . . /  noch sehr beträchtliche Differenzen. Wenn auch die autonom en A nsätze des österreichi
schen Tarifes durch die Verhandlungen mit Italien und Frankreich zum Teil erhebliche Herabset
zungen erfahren haben, so sind doch diese Zölle noch sehr hoch und hemmen die Ausfuhr der 
Seidenindustrie. Es ist aber hier noch mit einem weiteren Entgegenkommen Österreichs zu 
rechnen, und zudem darf erhofft werden, dass bei einzelnen Positionen auch Frankreich und Ita
lien noch Herabsetzungen erzielen werden, die auch uns zugute kommen.
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Was nun die österreichischen Begehren zum schweizerischen Tarif anbelangt, 
so ist deren grosse Mehrzahl durch Bindung der Ansätze des heutigen schweizeri
schen Gebrauchstarifes bereits erledigt. Es handelt sich dabei in der Hauptsache 
um Waren, bei denen eine derartige Bindung für die Verhandlungen mit ändern 
Staaten nicht von wesentlicher Bedeutung sein dürfte. Ganz besondere Schwierig
keiten bietet hier eigentlich nur eine Position, nämlich gesägte Bretter aus Nadel
holz (Position 237 des Gebrauchstarifes). Vor dem Jahre 1921 betrug der schwei
zerische Zoll 80 Rp., auf dringendes Begehren der Landwirtschaft sowie der Sä
gereiindustrie wurde er auf Fr. 2.50 erhöht. Österreich verlangt nun hier mit allem 
Nachdruck eine wesentliche Herabsetzung des heutigen Ansatzes, worauf seine 
Landwirtschaft und seine Sägereiindustrie ausserordentlich grosses Gewicht legt. 
/ . . . /  Instruktionsgemäss haben die Unterhändler jede Herabsetzung des ge
genwärtigen Ansatzes durchaus abgelehnt. Da eine solche angesichts der Stellung
nahme der Landwirtschaft sowie einer Reihe von Kantonsregierungen und zahl
loser Gemeinden die Genehmigung eines Handelsvertrages mit Österreich viel
leicht ernstlich gefährden könnte, so ist das Departement der Ansicht, es solle am 
bisherigen Standpunkte festgehalten werden. Mit bezug auf die übrigen noch 
streitigen österreichischen Begehren zum schweizerischen Tarif dürfte eine 
Lösung gefunden werden.

Was den Text des Vertrages anbelangt, so kann auch hier von unüberwindli
chen Schwierigkeiten nicht gesprochen werden. Österreich hat zwar mit bezug 
auf die Regelung des Grenzverkehrs ausserordentlich weitgehende Forderungen 
aufgestellt, Forderungen, die im Verkehr zwischen Vorarlberg und Liechtenstein 
den Wert des Zollanschlusses von Liechtenstein an die Schweiz für die rheintali- 
sche Produktion stark beeinträchtigt hätten. Diese viel zu weitgehenden Begehren 
wurden abgelehnt, und es scheint Österreich nicht unbedingt daran festhalten zu 
wollen. Auch hinsichtlich des Stickereiveredlungsverkehrs, worüber die beteilig
ten Kreise der Ostschweiz stets auf dem Laufenden gehalten wurden -  eine Dele
gation aus St. Gallen hat sich für einige Tage eigens nach Wien begeben -  dürfte 
eine Lösung zu finden sein und zwar entweder in der Weise, dass das von der 
Schweiz verlangte volle Gegenrecht aufgenommen oder aber der Stickereivered
lungsverkehr im Vertrag unter Zustimmung von St. Gallen überhaupt nicht gere
gelt würde.

Verschiedene andere von Österreich mit bezug auf den Text gestellte Begehren 
über Regelung des Viehverkehrs, des Eisenbahnverkehrs, gewisser Gebiete aus 
dem Marken-, Muster- und Modellschutz sind instruktionsgemäss als den 
Rahmen eines Handelsvertrages überschreitend auf den Weg besonderer Ver
handlungen gewiesen worden.

Wie eingangs betont, muss der Schweiz sehr viel daran liegen, ihre verhält
nismässig starke Ausfuhr nach Österreich, die wider Erwarten seit Inkrafttreten 
des neuen österreichischen Tarifes vom 1. Januar 1925 nicht oder nur sehr wenig 
zurückgegangen ist, aufrecht zu erhalten und es mit Österreich in keiner Weise 
auf einen Zustand ankommen zu lassen, wobei die Schweiz nicht mehr die volle 
Meistbegünstigung beanspruchen könnte. Wenn auch die von Österreich bis jetzt 
auf seinem Tarif gewährten und etwa noch erreichbaren Zugeständnisse im allge-
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meinen nur bescheiden sind, so sind sie doch für verschiedene schweizerische 
Produktionszweige von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Es kann beispiels
weise doch für unsere Käseproduktion nicht gleichgültig sein, ob der österreichi
sche Zoll in einem vertragslosen Zustand 60 Kr. oder bei Abschluss eines Vertra
ges 30 Kr. beträgt. Ähnlich verhält es sich für Seide und Uhren. Umgekehrt wür
de die Schweiz keine wesentlichen Opfer zu tragen haben, d. h. sie müsste, ausser 
auf einigen wenigen Positionen von geringer Bedeutung, eine Herabsetzung des 
heutigen Gebrauchstarifes nicht zugestehen. Das Departement ist deshalb, im 
Einklang mit der einstimmigen Delegation, der Auffassung, dass der vorgesehene 
Handelsvertrag mit Österreich abgeschlossen werden sollte und zwar auch dann, 
wenn bedeutend grössere Zugeständnisse, als heute vorliegen, nicht mehr erreich
bar wären. Das hindert selbstverständlich nicht, dass die Unterhändler ihr Äus- 
serstes versuchen werden, überall dort, wo es irgendwie geht, noch weitere Z u
geständnisse zu erhalten.

Gestützt auf diesen Bericht stellt das Volkswirtschaftsdepartement den Antrag: 
Der Bundesrat wolle von diesem Berichte in zustimmendem Sinne Kenntnis 

nehmen und der Delegation Weisung erteilen, ihre Forderungen derartig zu er- 
mässigen, dass der Abschluss- eines Vertrages ermöglicht wird.

Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes gibt zu einzelnen Punkten 
des vorstehenden Berichtes mündlich noch nähern Aufschluss und stellt Bericht 
und Antrag über ein vom Handelsvertrag getrenntes Abkommen mit Österreich 
zur Regelung des Viehverkehrs in Aussicht.

In der Beratung ergibt sich Übereinstimmung mit der Auffassung des Volks
wirtschaftsdepartementes über die W ünschbarkeit, mit Österreich zu einem Han
delsvertrag auf der geschilderten Grundlage zu gelangen. Hervorgehoben wird die 
wirtschaftliche und fiskalische Bedeutung der Position «Gesägte Bretter aus N a
delholz», wobei auch der Wunsch geäussert wird, es sollte, um der schweizeri
schen Produktion den Wettbewerb mit der Einfuhrware und den Absatz gewisser 
Vorräte im Inland zu ermöglichen, eine Herabsetzung der Transportkosten ge
währt werden. Diese Frage wird zurzeit von den Bundesbahnen geprüft, und es 
steht eine dem genannten Zweck entsprechende Lösung in Aussicht.

Auf Grund des heute vorgelegten und der frühem Berichte wird gemäss der Be
ratung beschlossen:

Der Antrag des Volkswirtschaftsdepartementes wird zum Beschluss erhoben.
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